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Rahmenvertrag 

(Stand      ) 

 

 

Zwischen 

 

Interconomy AG 

Bomerfeld 14 

33178 Borchen 

 

im folgenden Auftraggeber genannt, 

 

 

und 

 

      

      

      

 

im folgenden Auftragnehmer genannt, 

 

 

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen: 

 

 

§1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Auftraggeber beabsichtigt, den Auf-

tragnehmer auf der Grundlage von Einzel-

aufträgen mit der Durchführung von Bera-

tungs-, Entwicklungs-, Schulungs- und 

Implementierungsleistungen im IT-, inge-

nieurwissenschaftlichen und betriebswirt-

schaftlichen Umfeld bei Kunden des Auf-

traggebers zu beauftragen. 

(2) Zu diesem Zweck sollen durch diesen 

Rahmenvertrag die allgemeinen Bedin-

gungen für künftige Einzelaufträge ver-

bindlich festgelegt werden, wobei jedoch 

keine Partei durch diese Vereinbarung 

zum Abschluss von Einzelaufträgen ver-

pflichtet werden soll. 

§2 Allgemeine Regelungen 

(1) Dieser Rahmenvertrag gilt für alle Verträ-

ge zwischen Auftragnehmer und Auftrag-

geber und erstreckt sich auch auf alle Ein-

zelaufträge, sofern nicht schriftlich etwas 

anderes vereinbart wird. Auf das Schrift-

formerfordernis kann nur schriftlich ver-

zichtet werden.  

(2) Einzelaufträge sind lediglich in Schriftform 

bindend, das gleiche gilt für Änderungen 

und Ergänzungen. Änderungen und Ergän-

zungen müssen als solche gekennzeichnet 

sein. 

(3) Jeder Einzelauftrag wird nach bestem 

Wissen und Gewissen durchgeführt. Ein 

Einzelauftrag besteht mindestens aus ei-

ner Leistungsbeschreibung sowie einer 

Vergütungsregelung. 

(4) Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung 

durch die Vertragspartner in Kraft. Der 

Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. 

§3 Ausführung von Einzelaufträgen 

(1) Durch den Abschluss eines Einzelauftra-

ges verpflichtet sich der Auftragnehmer 

zur Erstellung des darin bezeichneten 

Werkes oder der Erbringung der entspre-

chenden Dienstleistung. Soweit einzelver-

traglich nichts Anderes vereinbart ist, ge-

lten hierfür die gesetzlichen Vorschriften 

über den Werkvertrag. 

(2) Der Auftraggeber kann Änderungen oder 

Ergänzungen des gemäß dem jeweiligen 

Einzelauftrag zu erstellenden Werkes bzw. 

der entsprechend zu erbringenden Dienst-

leistung verlangen, es sei denn, dies 

bringt für den Auftragnehmer eine unzu-

mutbare Belastung mit sich. Soweit durch 

derartige Änderungen das vertragliche 

Leistungsgefüge wesentlich verändert 

wird, werden die Vertragsparteien unver-

züglich eine Anpassung der vertraglichen 

Regelungen vornehmen. Unerhebliche 

Auswirkungen bleiben außer Betracht. 

(3) Der Auftraggeber oder sein Kunde wird 

dem Auftragnehmer alle erforderlichen 

Unterlagen und Informationen, die zur 

Erstellung des Werkes oder Erbringung 

der Dienstleistung gemäß Einzelauftrag 

erforderlich sind, zur Verfügung stellen. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, am 

Ende jedes Kalendermonats den vom 

Kunden abgezeichneten Arbeitszeitnach-

weis des entsprechenden Monats beim 

Auftraggeber vorzulegen. Als späteste 

Frist für den Zugang beim Auftraggeber 

(per Post, Fax oder E-Mail) gilt der 3. 

Werktag des Folgemonats. Sollte es aus 

Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu 

vertreten hat, nicht möglich sein, eine vom 

Kunden unterzeichnete Version bis zu die-
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sem Datum vorzulegen, ist zunächst ein 

nicht unterzeichneter Arbeitsnachweis bis 

zu diesem Datum einzureichen und die un-

terzeichnete Version nachzureichen. Der 

Auftragnehmer hat den Auftraggeber 

durch schriftliche Situationsberichte (Pro-

jektberichte) monatlich über den Fortgang 

der Arbeiten zu informieren. Unterbre-

chungen (z. B. durch Urlaubs- oder 

Krankheitszeiten) der Arbeiten sind gege-

nüber dem Auftraggeber und seinem Kun-

den anzuzeigen.  

(5) Der Auftragnehmer ist im übrigen an Wei-

sungen – mit Ausnahme von werkbezoge-

nen Weisungen – des Auftraggebers nicht 

gebunden und erstellt das Werk bzw. er-

bringt die Dienstleistung in eigener Ver-

antwortung. 

(6) Der Auftragnehmer stellt den Auftragge-

ber von allen evtl. Ansprüchen gegen den 

Auftraggeber, die aus seiner Tätigkeit für 

Kunden des Auftraggebers herrühren 

könnten, frei. 

§4 Vergütung 

(1) Die Vergütung wird im jeweiligen Einzel-

auftrag vereinbart. Auf die Vergütung 

werden, bei Vergütung nach Zeitaufwand 

und sofern die voraussichtliche Leistungs-

zeit mehr als einen Monat beträgt, monat-

liche Abschlagszahlungen geleistet, deren 

Höhe sich nach dem monatlichen Zeitauf-

wand des Auftragnehmers richtet. Der 

Auftragnehmer stellt seine Leistungen 

spätestens zum Letzten jedes Monats in 

Rechnung. Als Rechnungseingangsdatum 

gilt das Datum, zu dem die Rechnung, 

sowie der vollständige vom Kunden unter-

zeichnete Stundennachweis beim Auf-

traggeber eingegangen sind. Das Zah-

lungsziel beträgt 7 Tage ab Rechnungs-

eingang mit 3% Skonto, 14 Tage ab Rech-

nungseingang mit 2% Skonto, 21 Tage ab 

Rechnungseingang mit 1% Skonto, bzw. 

30 Tage ab Rechnungseingang netto. Im 

Falle eines Einsatzes des Auftragnehmers 

bei Kunden des Auftraggebers sind Rech-

nungen frühestens nach Zahlung der ent-

sprechenden Vergütung durch den Kun-

den an den Auftraggeber zur Zahlung fäl-

lig. 

(2) Der Auftragnehmer wird als selbständiger 

Unternehmer die Entrichtung aller 

Steuern und Abgaben selbst vornehmen. 

Sollte der Auftraggeber insoweit in Ans-

pruch genommen werden, kann er vom 

Auftragnehmer Ersatz verlangen. 

(3) Vorstellungs- und Akquisitionsgespräche 

beim Auftraggeber oder bei seinen Kun-

den, Schulungszeiten, Vorbesprechungen 

zur Bestimmung des Leistungsumfanges 

und Berichtszeiten werden nicht vergütet. 

Fahrtzeiten werden nicht vergütet, soweit 

einzelvertraglich nichts Anderes verein-

bart ist. 

§5 Schweigepflicht 

(1) Der Auftragnehmer hat über sämtliche 

den Auftraggeber, dessen Kunden und 

den Vertrag betreffenden Angelegenhei-

ten, die ihm im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und/oder Ausführung des 

Vertrages mitgeteilt oder sonst bekannt 

werden, Stillschweigen gegenüber Dritten 

zu bewahren, auch wenn es nicht zur Auf-

tragserteilung und zum Abschluss des 

Einzelauftrages kommt. Hiervon ausge-

nommen sind nur Informationen, die 

 bereits vor Bekanntgabe an den Auf-

tragnehmer nachweislich öffentlich 

bekannt waren, oder  

 dem Auftragnehmer durch Dritte ohne 

Verletzung von Geheimhaltungspflich-

ten bekannt wurden, oder 

 von dieser Vereinbarung schriftlich 

ausgenommen wurden. 

Die Beweislast für das Vorliegen dieser 

Ausnahmen trägt der Auftragnehmer. 

(2) Der Auftragnehmer wird auf das Daten-

geheimnis und auf die Strafbarkeit von 

Verstößen wie folgt hingewiesen: 

(3) Es ist ihm untersagt, geschützte perso-

nenbezogene Daten unbefugt zu einem 

anderen als dem zur jeweiligen rechtmä-

ßigen Aufgabenerfüllung gehörenden 

Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, 

zugänglich zu machen oder sonst zu nut-

zen. Diese Verpflichtung gilt auch nach 

Beendigung der Tätigkeit für den Auftrag-

geber. 

(4) Verstöße können nach §41 Bundesdaten-

schutzgesetz und anderen einschlägigen 

Rechtsvorschriften mit Geld- oder Frei-

heitsstrafe geahndet werden. 
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§6 Kundenschutz 

(1) Dieser Paragraph gilt für alle Projektanf-

ragen, in deren Rahmen die Kontaktdaten 

eines Kunden des Auftraggebers durch 

den Auftraggeber an den Auftragnehmer, 

z. B. zum Zweck der Durchführung eines 

Telefoninterviews oder persönlichen Vor-

stellungsgespräches übermittelt wurden. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich wäh-

rend der Laufzeit dieser Vereinbarung 

weder direkt noch indirekt in Projekten 

gemäß Absatz 1 unter Umgehung des 

Auftraggebers tätig zu werden. Hat der 

Kunde mehrere Niederlassungen, so be-

steht diese Verpflichtung für alle Nieder-

lassungen. Die betreffenden Kunden kön-

nen bei Bedarf auch in Form einer Anlage 

zu dieser Vereinbarung einzelvertraglich 

konkretisiert werden.  

(3) Setzt der Auftragnehmer zur Ausführung 

des Auftrages Angestellte, freie Mitarbei-

ter oder Unterauftragnehmer ein, so ist er 

verpflichtet, auch diesen diese Kunden-

schutzverpflichtung zugunsten des Auf-

traggebers aufzuerlegen und sich deren 

Verhalten als eigenes zurechnen zu las-

sen. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei 

schuldhaftem Verstoß gegen diesen Pa-

ragraphen zur Zahlung einer Vertragsstra-

fe in Höhe von 25% des von ihm während 

der Laufzeit dieses Vertrages direkt mit 

dem Kunden abgerechneten Umsatzes. 

(5) Die Geltendmachung darüber hinausge-

hender Schadensersatzansprüche bleibt 

vorbehalten, wobei die verwirkte Ver-

tragsstrafe gemäß den gesetzlichen Vor-

schriften angerechnet wird. 

(6) Im übrigen bleibt es dem Auftragnehmer 

unbenommen, auch während der Laufzeit 

dieses Rahmenvertrages und bestehender 

Einzelaufträge Aufträge Dritter anzuneh-

men und auszuführen, soweit hierdurch 

die ordnungsgemäße Erfüllung bestehen-

der Einzelaufträge zwischen dem Auftrag-

geber und dem Auftragnehmer nicht be-

rührt wird. 

§7 Eigentum, Nutzungsrechte, Herausga-

bepflicht 

(1) Alle im Rahmen dieses Vertrages vom 

Auftragnehmer erstellten Programme, 

Dokumentationen oder sonstigen Unter-

lagen, gleich welcher Art, werden aus-

schließlich für den Auftraggeber erstellt. 

Der Auftragnehmer überträgt dem Auf-

traggeber das ausschließliche, räumlich, 

zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nut-

zungsrecht an den von ihm erstellten 

Werken, sowie an den erbrachten Dienst-

leistungen. Dieses Nutzungsrecht umfasst 

insbesondere auch die Vervielfältigung, 

Bearbeitung, Umgestaltung, Verbreitung, 

Wiedergabe, Weitergabe an Dritte zu die-

sen Zwecken und jede sonstige Nutzung 

durch den Auftraggeber. 

(2) Alle vom Auftragnehmer für den Auftrag-

geber erstellten Unterlagen und alle dem 

Auftragnehmer zur Vertragserfüllung 

übergebenen Unterlagen sind auf Anfor-

dern, insbesondere bei Beendigung des 

Einzelauftrages an den Auftraggeber 

oder, falls vereinbart, an dessen Kunden 

herauszugeben. Außerdem hat der Auf-

tragnehmer schriftlich zu bestätigen, kei-

ne derartigen Unterlagen mehr in Besitz 

zu haben. Jedes Zurückbehaltungsrecht 

wird insoweit ausgeschlossen. 

§8 Mitarbeiterabwerbung 

(1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, 

keinen der von der anderen Partei bei der 

Ausführung von Einzelaufträgen einge-

setzten Mitarbeiter in irgendeiner Form 

vertraglich zu binden. Diese Verpflichtung 

gilt bis zu 12 Monate nach Beendigung 

jedes Einzelauftrages. 

§9 Vertragsstrafe 

(1) Die Erfüllung der nachfolgend genannten 

Verpflichtungen ist für den Auftraggeber 

von großer Bedeutung und durch gesetzli-

che Schadensersatzansprüche nicht hin-

reichend geschützt. Daher verpflichtet 

sich der Auftragnehmer für folgende Fälle 

zur Zahlung einer Vertragsstrafe wie 

folgt: 

 bei schuldhafter Verletzung der He-

rausgabe- bzw. Bestätigungspflicht 

gemäß §3(4) oder §7(2) dieser Ver-

einbarung verpflichtet sich der Auf-

tragnehmer zur Zahlung einer Ver-

tragsstrafe in Höhe von 50,00 EUR 

pro Tag, sofern die Herausgabe und 
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Bestätigung durch den Auftraggeber 

schriftlich angemahnt und eine ange-

messene Nachfrist gesetzt wurde. 

Die Geltendmachung darüber hinausge-

hender Schadensersatzansprüche bleibt 

vorbehalten, wobei die verwirkte Ver-

tragsstrafe gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften angerechnet wird. 

§10 Kündigung, Vertragsbeendigung 

(1) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer 

können diesen Rahmenvertrag mit einer 

Frist von 6 Monaten zum Monatsende 

kündigen, sofern kein Einzelauftragsver-

hältnis besteht. Besteht ein Einzelauftrag, 

so ist eine Kündigung des Rahmenvertra-

ges frühestens zum Ablauf des Einzelauf-

tragsverhältnisses möglich. 

(2) Beiden Parteien unbenommen bleibt das 

Recht zur fristlosen Kündigung von Ein-

zelaufträgen aus wichtigem Grund. Als 

wichtiger Grund für die Kündigung eines 

Einzelauftrages gilt insbesondere die Be-

endigung des zugrundeliegenden Auftra-

ges zwischen dem Auftraggeber und des-

sen Kunden. 

(3) Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des 

Einzelauftrages steht dem Auftragnehmer 

nur die Vergütung für seine bis dahin er-

brachten Leistungen zu, weitergehende 

Ansprüche des Auftragnehmers sind aus-

geschlossen. 

§11 Verpfändung oder Abtretung 

(1) Der Auftragnehmer darf seine Vergü-

tungsansprüche weder verpfänden noch 

abtreten, es sei denn, dass ihm dies 

schriftlich vorher durch den Auftraggeber 

genehmigt wird. 

(2) Der Auftragnehmer hat die dem Auftrag-

geber durch die Bearbeitung der Pfän-

dung, Verpfändung oder Abtretung ent-

stehenden Kosten zu tragen. Die zu erset-

zenden Kosten sind pauschaliert und be-

tragen je zu berechnender Pfändung, Ver-

pfändung oder Abtretung mindestens 2% 

der gepfändeten Summe. 

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, bei 

Nachweis der höheren tatsächlichen Kos-

ten diese in Ansatz zu bringen. 

§12 Sonstiges 

(1) Diese Vereinbarung bleibt im Zweifel auch 

bei rechtlicher Unwirksamkeit oder Un-

durchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer 

Bestimmungen in ihren übrigen Teilen 

verbindlich. Unwirksame oder undurch-

setzbare Bestimmungen sind durch Rege-

lungen zu ersetzen, die dem angestrebten 

wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe 

kommen. 

(2) Für Verträge mit Kaufleuten ist Erfül-

lungsort und Gerichtsstand für beide Par-

teien der Sitz des Auftraggebers in Pa-

derborn. Für alle Rechtsbeziehungen zwi-

schen Auftragnehmer und Auftraggeber 

ist geltendes deutsches Recht unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts (CISG) maß-

gebend.  

 

 

 

 

Für den Auftraggeber: 

 

 

 

 

........................................................................ 

(Ort/Datum)   

    

 

 

 

........................................................................  

(Unterschrift)   

    

 

 

Für den Auftragnehmer: 

 

 

 

 

........................................................................ 

(Ort/Datum) 

 

 

 

........................................................................ 

(Unterschrift) 

 


